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Amtlicher Ceil.
Bekanntmachung.

Gemäß Verfügung des Königl. Kriegsminiſteriums vom
3. v. Mts. Nr. 2101/1. 17. C. L. b haben erneute
Nachmuſterungen der Dienſtunbrauchbaren ſtattzufinden

Von der Teilnahme an dieſer Nachmuſterun
ſind befreit:

ſämtliche kriegsverwendungsfähige Perſonen,
ſämtliche Kriegsrentenempfänger,

die in der Kriegsinduſtrie beſchäftigten Perſonen, deren
Zurückſtellung durch die Fabrikenabteilung des ſtellv. Gen.

Kdos, 4. Armeekorps Abt. IIb erfolgt iſt. (Auskunft
hierüber können die Firmen bezw. Betriebe den betref
fenden Perſonen geben.)

4. alle bei Reichs, Staats oder Kommunalbehörden be
ſchäftigten feſt angeſtellten etatsmäßigen Beamten.

5. alle nachweislich in der Landwirtſchaft tätigen Perſonen
und zwar Beſitzer bezw. Pächter, Verwalter, Aufſeher,

alle Perſonen, in deren Milikarpapieren ſich der Vermerk
(nicht zu kontrollieren)“

Es haben teilzunehmen:
a) ſämtliche dauernd AUntauglichen, in deren Militär

papieren ſich der Vermerk dauernd kriegsunbrauch
bar nicht zu kontrollieren nicht befindet
hierunter fallen ſämtliche während des jetzigen
Krieges dauernd untauglich bezw. d. g. u. a. v. u.
bezeichneten Perſonen, auch wenn ſie vor dem
8. September 1870 geboren ſind ſoweit ſie
nicht unter vorſtehende Ziffern 1—6 fallen.

b) alle bei Reichs Staats oder Kommunalbehörden
nicht feſt angeſtellten Beamten, Hilfskräfte etc.

Außer der Nachmuſterung der Dienſtunbrauchbaren
findet eine Nachmuſterung der garniſon und arbeitsverwen
dungsfähigen Wehrpflichtigen ſtatt, um ihre Verwendbarkeit
für die Front, in der Etappe oder Heimat feſtzuſtellen.

Dieſe Nachmuſterung erſtreckt ſich ebenfalls nicht auf
die vorſtehend unter Ziffer 156 aufgeführten, vom Er
ſcheinen entbundenen Perſonen.

Sämtliche gediente und ungediente Perſonen, welche
nach vorſtehenden Ausführungen an der Muſterung teilzu
nehmen haben, werden hierdurch aufgefordert, ſich unter Bei
fügung ihrer Militärpapiere ſowie unter Angabe des Be
triebes, in dem ſie beſchäftigt ſind, ſofort, ſpäteſtens aber
bis 13. d. Mts. beim VBezirksfeldwebel in Torgau ſchrift
lich oder mündlich zu melden.

Der Zeitpunkt der Muſterung wird in den nächſten
Tagen durch das Kreisblatt bekannt gegeben werden.

Torgau, den 9. März 1917.
Der Zivilvorſitzende der Erſatzkommiſſion

des Aushebungsbezirks Torgau.

Aufbewahrung und Abgabe von Knochen.
Auf Grund des S 1 der Bundesratsverordnung vom

15. Februar 1917 (Reichsgeſetz-Blatt Seite 137) wird für
den Umfang des Kreiſes Torgau folgendes angeordnet:

S 1. Sämtliche Knochen, die in Haushaltungen, Pri
vatmittagtiſchen, Fremdenheimen, Anſtalten jeder Art, Gaſt
und Speiſewirtſchaften, Kantinen und ähnlichen Betrieben
abfallen, dürfen nicht verbrannt, vergraben oder auf andere
Weiſe vernichtet, noch zu Dünge- oder Futterzwecken ver
wendet werden. Sie ſind vielmehr getrennt von anderen
Abfällen gegen Verunreinigung oder Verderben geſchützt,
aufzubewahren. Die Verfütterung an Hunde und an Ge
flügel in der eigenen Wirtſchaft bleibt geſtattet.

Knochen im Sinne dieſer Anordnung ſind tieriſche
Knochen jeder Art, Hornſchläuche (Hornzapfen), ſowie die
Füße von Rindern und Pferden. S

S 2. Die Haushaltungsvorſtände, Jnhaber und Leiter

„dauernd kriegsunbrauchbar
befindet

der im S 1 bezeichneten Anſtalten und Betriebe haben da

für Sorge zu trages, daß der im S 1 feſtgeſetzten Verpflicht
ung genügt wird. Sie ſind weiter verpflichtet, die geſam
melten Knochen, auch in der kleinſten Menge, an die mit der
Abholung beauftragte Stelle, d. i. der Althändler Meyer in
Torgau oder deſſen Beauftragte, zu verabfolgen, welcher hier
für eine Entſchädigung von 4 Pf. für das Pfund zu zahlen
hat. Für Mengen unter ein Pfund iſt die dem Gewicht
entſprechende Vergütung zu zahlen.

8 3. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis
zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu 1500 Mark
beſtraft.

S 4. Dieſe Anordnung tritt mit dem 10. d. Mts in
Kraft.

Torgau, den 6. März 1917.
Der Königliche Landrat.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Reichs

bekleidungsſtelle vom 28. v. Mts. betreffend die Beſtands
aufnahme der Schuhwaren (abgedruckt in Nr. 53 des Kreis

Büro erhoben werden können.

Torgau, den 10. März 1917.
Der Königliche Landrat.

Wieſand.

Bekanntmachung.
Auf Erſuchen des Kgl. ZentralPferdedepots Nr. 5

hier, bringe ich zur Kenntnis der Beteiligten, daß nach höh
erer Anordnung alle Leihpferde ausgenommen tragende
Stuten bis 15. März bezw. 15. Mai d, Js. eingezogen
werden müſſen. Ferner finden Ausleihungen nicht mehr di
rekt durch das ZentralPferdedepot ſtatt alle Geſuche um
Leihpferde unterliegen vielmehr der Prüfung und Entſchei
dung des ſtellvertretenden Generalkommandos 4. Armeekorps
in Magdeburg, an welches die Geſuchsſteller verwieſen werden.
Beim Depot ſelbſt eingeſandte Geſuche bleiben unbeantwortet.

Torgau, den 6. März 1917.
Der Königliche Landrat.

Bekanntmachung.
Der Entwurf des Voranſchlags für das Rech-

nungsfahr 1917 48 liegt
vom 14. März d. Js. ab

zwei Wochen lang im Gemeindeamt zur Einſicht aller
Gemeindeangehörigen aus.

Annaburg, den 13. März 1917.
Der Gemeinde- Vorſtand.

J B. Grune.
Bekanntmachung.

Die Aufnahme der zu Oſtern d. Js. ſchulpflichtig
werdenden Kinder findet am

Sonnabend, den 17. März er.
vormittags von 10 12 Uhr

in der neuen Schule ſtatt.
Schulpflichtig werden alle Kinder, welche bis 30. Sept.

d. Js. das 6. Lebensjahr vollenden. Bei auswärts gebo
renen Kindern iſt der Geburts und Taufſchein vorzulegen.

Annaburg, den 12. März 1917.
Der Rektor

J. V. Schimpfkäſe.
Zum Tode Zeppelins.

Beileidstelegramm Seiner Majeſtät
des Kaiſers.

Berlin, 9. März. Seine Majeſtät der Kaiſer
hat aus Anlaß des Ablebens des Grafen Zeppelin

Die Anzeigengebühr beträgt für die kleine
Zeile 10 Pfg., für außerhalb des Kreiſes
Angeſeſſene 15 Pfg. Anzeigen im amt
lichen Teile 15 Pfg. Reklamezeile 25 Pfg.

Größere Aufträge nach Vereinbarung

Anzeigen Annahme bis Dienstag und Frei
tag vormittag 10 Uhr.

Fernſprech Anſchluß Nr. 24.

blattes) bringe ich zur Kenntnis der beteiligten Gewerbe

folgendes Beileidstelegramm an die Gräfin Zeppelin
gerichtet:

Berlin, Schloß Bellevue, 9. März.
Mit tiefer Betrübnis erfahre Jch ſoeben das

Ableben Jhres Gaätten, des Generals der Kavallerie
Grafen von Zeppelin Wie Jch perſönlich das Hin
ſcheiden dieſes mit ſeltenen Gaben des Geiſtes und
des Herzens ausgezeichneten Mannes auf das
Schmerzlichſte empfinde, ſo ſteht mit Mir das ganze
deutſche Volk trauernd an der Bahre eines der
größten Söhne des Vaterlandes. Jn zähem uner
müdlichem Ringen um die Beherrſchung der Luſt
durfte er Erfolge erleben, die ſeinen Namen weit
über die Grenzen des Reiches auf dem ganzen Erd
ball unvergeßlich gemacht haben. Mitten in dieſem
gewaltigen Kriege abberufen, an dem er ſo tatkräf
tig und ſo erfolgreich zur Bekämpfung der Feinde
mitwirken konnte, iſt es ihm leider nicht mehr ver
gönnt, an dem Endkampf perſönlich teilzunehmen.
Sein Werk wird aber von der Armee und der
Marine in ſeinem Geiſte fortgeführt werden. Der

9 b a ige Sie 7 F J 775 roß r n rn um d H J t 5 enRuhm unvergänglich iſt und deſſen Andenken Mir
ſtets hoch und teuer bleiben wird.

Wilhelm I. R.
Nachruf des Chefs des Generalſtabs

des Feldheeres.
Am 8. März verſchied zu Berlin der Königlich

württembergiſche General der Kavallerie, General
à la suite Seiner Majeſtät des Königs

Graf von Zeppelin.
Die Trauer des deutſchen Volkes um den Heim

gang ſeines großen Sohnes teilt in tiefſtem Schmerze
der Deutſche Generalſtab. Wir gedenken dankbar
der langen Jahre unermüdlicher Arbeit, in denen
des Entſchlafenen ſchöpferiſcher Geiſt und ſeine
kühne Hand das Werkzeug ſchuf, aus dem uns
Deutſchen im Daſeinskampfe ein ſtarkes Kriegs
mittel erſtand.

Und wie ſein Werk dem Heere zur ſtolzen
Waffe wurde, ſo ward ſein ganzes Leben uns zum
Vorbild höchſter Kriegertugend. Er gab uns das
Beiſpiel unbeugſamen Willens, zäher Arbeit, nie
ermüdender Kraft und erſchüttlicher Zuverſicht.

Dies Vorbild ſoll für alle Zukunft unſer Stre
ben leiten

Der Chef des Generalſtabs des Feldheeres
von Hindenburg,
Generalfeldmarſchall

Nachruf der Luftſtreitkräfte
Deutſchlands Graf Zeppelin iſt geſtorben

Aus der Welt iſt ein ſchöpferiſcher Geiſt mit ihm
geſchieden. Einen Traum aus unſerer Zeit hat er
zur Waffe geſtaltet. Bis zum letzten Tage hat er
gewirkt für des Deutſchen Reiches Luftmacht.

Seine Werke ehren den unauslöſchlichen Na
men, nicht unſere Worte.
Der kommandierende General der Luftſtreitkräfte.

77.

Politiſche Rundſchan.

Berlin, 9. März. Am heutigen Todestag
Kaiſer Wilhelms J. begab ſich das Kaiſerpaar in
das Mauſoleum zu Charlottenburg, um dort am
Sarkophage des verewigten Kaiſers einen Kranz
niederzulegen. Geh. Regierungsrat Grimm über
reichte dem Kaiſerpaar einen Lorbeerkranz mit weißen
Orchideen, deſſen Atlasſchleife die Kronabzeichen des
Kaiſerpaares trug Neben andern vielen Kranz-
ſpenden ließ auch die Königin von Schweden durch
ihren Kammerherrn einen Kranz niederlegen.



lungen an ſie wurden abgewieſen.
r verloren die Gegner 16e

ſtändig zertrümmert

Zeichnet die ſechſte Kriegsanleihe.

Die Kriegsopfer für alle Völker abzukürzen, hat
Kaiſerliche Großmut angeregt

Nun die Friedenshand verſchmäht iſt, ſei das
deutſche Volk aufgerufen, den verblendeten Feinden
mit neuem Kraftbeweis zu offenbaren, daß deutſche
Wirtſchaftsſtärke, deutſcher Opferwille unzerbrechlich
ſind und bleiben.

Deutſchlands heldenhafte Söhne und Waffen
brüder halten unerſchütterlich die Wacht. An ihrer
Tapferkeit wird der frevelhafte Vernichtungswille
unſerer Feinde zerſchellen. Deren Hoffen auf ein
Müdewerden daheim aber muß jetzt durch die neue
Kriegsanleihe vernichtet werden.

Feſt und ſicher ruhen unſere Kriegsanleihen
auf dem ehernen Grunde des deutſchen Volksver
mögens und Einkommens, auf der deutſchen Wirt
ſchafts- und Geſtaltungskraft, dem deutſchen Fleiß
dem Geiſt von Heer Flokte und Heimat, nicht zu
letzt auf der von unſeren Truppen erkämpften
Kriegslage

Was das deutſche Volk bisher in kraftbewußter
Darhietung der Kriegsgelder vollbrachte, war eine
Großtat von weltgeſchichilich ſtrahlender Höhe.

Und wieder wird einträchtig und wetteifernd
Stadt und Land, Arm und Reich, Groß und Klein

Geld zu Geld und damit Kraft zu Kraft fügen
zum neuen wuchtigen Schlag.

Unbeſchränkter Einſatz aller Waffen draußen,
aller Geldgewalt im Jnnern.

Machtvoll und hoffnungsfroh der Entſcheidung
entgegen!
en Der Weltkri
Die Berichte der Deutſchen Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 12. März.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz

Sehr klare Sicht hatte an vielen Stellen der
Front geſteigerte Tätigkeit der Fernwaffen und
Flieger zur Folge. Beſonders ſtark war das Feuer
im Aneregebiet zwiſchen Bucquoy und Le Trans
loy lebhaft in mehreren Abſchnitten längs der Aisne
und in der Champagne. Südlich von Ripont griffen
die Franzoſen heute morgen Teile unſerer Stel

Durch Luft

Flugzeuge und 2 Feſſelballons, durch Abwehrfeuer
1Flugzeug.

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz.
Bei vielfach reger Artillerie und Vorfeldtätig

keit noch keine größeren Kampfhandlungen
Mazedsvniſche Front.

Zwiſchen Ochrida- und Prespaſee haben ſich
kleine Gefechte vor unſeren Linien abgeſpielt.

Erſter Geuneralquartiermeiſter Ludendorff.

14 Schiffe mit 35 000 Tonnen im
Mittelmeer verſenkt.

Ein Bataillon Senegaleſen ertrunken
Berlin, 12. März. (Amtlich)

Jm Mittelmeer wurden verſenkt: 6 Dampfer
und 8 Segler mit zuſammen über 35000 To., dar
unter am 17. Februar der bewaffnete franzöſiſche
von Zerſtörern geſicherte Truppentransportdampfer
„Athos“ (12644 To.) mit einem Bataillon Senega
leſen ſowie 1000 chineſiſchen Munitions arbeitern an
Bord am 27 Februar ein bewaffreter, begleiteter
Transportdampfer von etwa 5000 To, am 3. März
ein bewaffneter Dampfer von 5000 To. mit Eiſen
bahnmaterial als Ladung, am 6. März der italie
niſche Dampfer „Porto di Smyrne“ (2576 To) mit
Mehl und Stückgut von Genna nach Alexandriag,
am 7. März ein bewaffneter Transportdampfer
von etwa 8000 To.

Der Chef des Admiralſtabes der Marine.

Ein ruſſiſcher Munitions-Zug explodiert.
Die „Kriegsztg.“ meldet über Malmö, daß nach

dem „Orlows i Wieſtnik“ ſeit 14 Tagen in verſchie
denen Teilen Sibiriens furchtbare Schneeſtürme
herrſchen, die alle Warentransporte vollſtändig un
terbrechen. Jnfolge ſtarker Schneeverwehungen ſei
der von Tſchita abgelaſſene Munitionszug 212 in
voller Fahrt entgleiſt. Die Lokomotive wurde voll

Die erſten Wagen hätten
Feuer gefangen, worauf der ganze Zug unter
furchtbare Getöſe explodiert ſei. Die Begleit
mannſchaft des Zuges ſei bis auf den letzten Mann
umgekommen. Der Bahnkörper ſei auf eine Strecke
von 6 Werft aufgeriſſen worden

Nikita gegen die Entente.
Bern, 9. März. Körig Nikita hat ſich mit der

Entente entzweit, da er gegen die von dieſer ge
plante Vereinigung Montenegros mit Serbien iſt.
Prinz Mirko weilt mit Zuſtimmung des Königs
in Wien. Das montenegriniſche Miniſterium ſoll
öſterreichiſchfreundlich ſein.

Kopenhagen 8. März. Die Blätter melden
aus Chriſtiania Während des geſtrigen Orkans
an der Murmanküſte wurde ein großer ruſſiſcher
Transportdampfer. der in der Kolabucht verankert
lag, mit voller Ladung auf das Meer hinaus-
getrieben wo er ſank Der Wert der Ladung belief
ſich auf 10 Millionen Rubel. Die Beſatzung iſt
gerettet.

Siegeshoſfnungen der ſranzöſiſchen
Regierung.

Paris, 8. März. Geſtern nachmittag fand eine
große nationale Kundgebung in der Sorbonne (Uni
verſität) ſtatt, bei welcher Präſident Poincare an
weſend war und Kamtnerpräſident Deschanel den
Vorſitz führte. Juſtiz miniſter Biviani erklärte na
mens der Regierung: Nach 30 Kriegsmonaten habe
Frankreich unſtegbar und entſchloſſen die Niederlage
in die Ferne gerückt und ſich dem Siege genähert.
Wie es ſich im Kriege aufrechterhalte, ſo werde es
morgen auch aufrechtſtehen in einem Frieden der
Entſchädigung bringe zuſammen mit Elſaßz-Loth
ringen, in einem Frieden auf Grund eines Sieges,
den Frankreich ſeiner Geſchichte zu Ehren und ge
mäß der Achtung für ſeinen Namen allein annehmen

III FCCdCEEX

beginni für uns Daheimgebliebenen von neuem
die Möglichkeit, unſern Brüdern und Söhnen

im Felde zu helfen und das ſiegreiche Ende

des Krieges zu beſchleunigen

Verwandelt Euer Geld
in UV-Boote,

in Stacheldraht, in Geſchütze und Granaten,
in Maſchinengewehre und Patronen,

J

Leben unſrer Helden

an der Front!

Es gilt, unſern Feinden
durch das Anleihe Ergebnis zu beweiſen,

daß Deutſchlands wirtſchaftliche Kraft ungeſchwächt iſt,

damit ſie den Mut und die Hoffnung verlieren,

uns jemals niederzwingen

zu können!

Leihe jeder, ſoviel er kann, dem Vaterlande, jeder nach

ſeinen Kräften: der Reiche viel, der Aermere

weniger; fehlen darf keiner!

Auf zur Zeichnung der
6. Kriegsanleihe!

II

könne gegenüber dem preußiſchen Militarismus, der
die Geiſel dieſes Krieges entfeſſelte, eines Steges, der
es ermögliche, daß die Kinder ſeiner Kinder frei unter
der Sonne leben können. Für das Recht und im
Bunde mit den Alliierten bleibe Frankreich aufrecht

1

Eine deutſchfeindliche Rede Wilſons.
Bern, 9. März Wie aus New York gemeldet

wird, hielt Präſident Wilſon auf einem vom demo
kratiſchen Nationalkomitee gegebenen Feſteſſen eine
Rede, in der er die Senatoren, die im Senat Ob
ſtruktion trieben, heftig angriff. Er ſprach dann
über den Krieg. „Nach meiner Ueberzeugung“,
ſagte er, „wäre der ſchreckliche Krieg niemals aus
gebrochen, wenn alle europäiſchen Nationen das
gleiche demokratiſche Regime hätten, wie es Frank
reich und England haben. Der Krieg iſt infolge
des Entſchluſſes gewiſſer autokratiſcher Regierungen
gegen den Willen der Vökler entſtanden.“ Die we
ſentliche Bedingung des zukünftigen Friedens ſei die,
daß kein Volk gegen ſeinen Willen regiert werden
und daß keine Regierung einem Volke ihren Willen
aufzwingen dürfe, das dieſe Regierung nicht aner
kennen wolle. Wilſon ſchloß: „Bedenken Sie, was
in Elſaß Lothringen ſeit vierzig Jahren geſchehen

iſt. Wir haben hier ein typiſches Beiſpiel dafür,
was verhindert werden muß, wenn ein dauernder
Frieden hergeſtellt werden ſoll.“ Wilſon drückte zum
Schluß die Hoffnung aus, daß die Vereinigten
Staaten ſich an der Wiederherſtellung des Welt
friedens beteiligen werden, erklärte jedoch, daß Ame
rikas Teilnahme vornehmlich zu dem Zwecke er
folgen werde, den gerechten Beſtrebungen der Völker
Erfüllung zu verſchaffen.
e

Lokales und Provinzielles.
Aunnaburg. Am Sonntag den d. Mts. hielt

der Konſum, Produktiv, Spar und Bauverein n
Gaſthof zum goldenen Ring ſeine HalbjahresGene
ralverſammlung ab. Herr Geſchäſtsführer Eich er
ſtattete den Bericht über das verfloſſene Geſchäfts
halbjahr und führte unter anderem aus Da darch
die lange Dauer des Krieges die Ernähruttgefrage
immer ſchwieriger wird, die Lebensmittel ſind bis
auf Kleinigkeiten dem freien Handel gänzlich ent
zogen und werden faſt alle durch den Kommunal
verband geliefert und ſei auch der Verein auf die
Zuteilung derſelben angewieſen Der Umſatz in
Berkaufsſtelle Annaburg betrug 125 027,95 Mk. in
Berkaufsſtelle Herzberg 29836,20 Mk. Der Geſammt
umſatz im erſten Halbjahr betrug mithin 154864. 15
Mk. An Spargelder wurden eingezahlt 3442,44 Mk.
Sterbefälle hatten wir in dem Halbjahr 11 zu ver
zeichnen und wurden insgeſamt 450,00 Mk Sterbe
geld ausgezahlt. Eingetreten ſind 37 neue Mit
glieder und hatte der Verein am 31. Dezeinber einen
Mitgliederbeſtand von 932. Die Bilanz ſchließt in
Aktiva und Paſſiva mit 162 116,96 Mk. das Ver
luſt und Gewinnkonto in Debet und Credit mit

X.

Zufolge Verfügung des Königl. Kriegsminiſte
riums vom 3. v. M

empfänger
ä 4

S z„Berliner Lokalanzeiger“: Mit dem 1. April treten
die ſoeben vom Bundesrat beſchloſſenen Stamm
rollen für die Jahrgänge 1857 bis 1870 in Kraft,
und wer bis dahin den Dingen ihren Lauf gelaſſen
hat, ohne nach den Vorteilen zu verlangen, auf die
er bei freiwilliger Geſtellung rechnen kann, der muß
dann jeden Augenblick auf die Einberufung gefaßt
ſein, die allen Zweifeln und Erwägungen ein raſches
Ziel ſetzen wird. Wer ſich jetzt freiwillig meldet
darf darauf rechnen, daß ſeine beſonderen Wünſche
in weiteſtgehendemm Maße Beachtung finden. Wir
haben keine Zeit mehr zu verlieren, denn die Auf
gaben, die die möglichſt raſche Beendigung des Krie
ges an uns ſtellt, ſind rieſengroß

Wittenberg, 12 März. Der von der Polizei
in Deſſau geſuchte Arbeiter E. aus Jeſſen, der in
den Verdacht ſteht, in Deſſau, Jeſſen und auch hier
verſchiedene Schwindeleien verübt zu haben, wurde
von der Polizei hier feſtgenommen und dem Amts
gericht zugeführt. Ferner wurde am Sonnabend
der Arbeitsburſche Weber, der dringend verdächtig
iſt, Mitte Februar einen Raubanfall verübt zu ha
ben, ſich bisher aber verborgen hielt, ermittelt und
feſtgenommen.

Anma, 5. März. (Schreckenstkat einer Mutter
Die 30 Jahre alte Frau des zum Heeresdienſt ein
gezogenen Jngenieurs Günther, hat geſtern, Sonn
tag, früh in der ſiebenten Stunde ihre vier kleinen
Söhne im Alter von acht, fünf, drei und 11 Jahren
ermordet Den älteſten Sohn hat ſie in der Küche
erwürgt, den zweiten an dem Türpfoſten und die
beiden jüngſten Knaben im Näachthemdchen an der
Kinderbettſtelle erhängt. Zu ihrem Vorſatz, ſich ſelbſt
das Leben zu nehmen. fand ſie nicht mehr den Mut,
ſondern ging zur Hauswirtin, der ſie mitteilte, daß
ſie ihre vier Kinder getötet habe, da ſie von ihrem
Manne der ſeit zwei Wochen im Felde ſteht, bisher
keine Nachricht erhalten hatte und fürchtete, daß er
gefallen ſei.

Einen ſchrecklichen Tod erlitt der Reſerve Lo
komottvführer Emil Garnatz aus Wittenberge. Als
er in der Nacht zum Dienstag eben Hagenow (Land)
paſſiert hatte, fiel ihn die Mütze vom Koof. Um
ſie vom Tender heruntrzuholen, kletterte er hoch und
wurde von einer Ueberbrückung erfaßt, die ihm eine
gefährliche Wunde an der Schläfe und an Hinter
kopf ſchlug, an der er verblutete. Der Verſtorbene
hinterläßt eine Witwe und zwei kleine Kinder-

MarktKalender.
Am 16. März Vieh und Kramm. in Prettin, Vieh und

Kramm. in Pretzſch.
Am 17. März: Schweinemarkt in Jeſſen.



Sechlte Kriegsanleſhe.
5 Denutſehe BReichsanleilhe.

l Deutſche Reichsſehatzanweiſungen, auslosbar mit 10 bis 120
Zur Beſtreitung der durch den Krieg erwa

4 o Reichsſchatzanweiſungen hiermit zur öſfentlichen Zeichnung aufgelegt.
Das Reich darf die Schuldverſchreibungen ſfrüheſtens zum 1. Oktober 1924 kündigen und kann daher auch ihren Zinsfuß vor

her nicht herabſetzen.

früheren Anleihen. Die
jederzeit (durch Verkauf,

Sollte das Reich nach dieſem
verſchreibungen kündigen und den Jnhabern die Ri

chſenen Ausgaben werden weitere 5 Schuldverſchreibungen des Reichs und

Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beabſichtigen, ſo muß es die Schuld
J ickzahlung zum vollen Nennwert anbieten.

Jnhaber können über die Schuldverſchreibungen und Schatzanweiſungen wie über jedes andere Wertpapier
Verpfändung uſw.) verfügen.

Das gleiche gilt auch hinſichtlich der

Die Beſtimmungen über die Schuldverſchreibungen ſinden auf die Schuldbuchforderungen entſprechende Anwendung.

1. Annahmeſtellen.
Zeichnungsſtelle iſt die Reichsbank

Zeichnungen werden

von Donnerstag, den 15. März, bis
Montag, den 16. April 1917 mittags 1 Uhr

bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wert
Papiere in Berlin Poſtſcheckkonto Berlin Nr. 99) und
Bei allen Zweiganſtalten der Reichsbank mit Kaſſen
ceinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können
auch durch Vermittlung der Königlichen Seehandlung
Preußiſchen Staatsbank), der Preußiſchen Zentral-
Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin, der Königlichen
Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganſtalten,
ſowie ſämtlicher Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
ſämtlicher öffentlichen Sparkaſſen und ihrer Ver
bände, jeder Lebensverſicherungsgeſellſchaft, jeder
Kreditgenoſſenſchaft und jeder Poſtanſtalt erfolgen.
Wegen der Poſtzeichnung ſiehe Ziffer 7.

Zeichnungsſcheine ſind bei allen vorgenannten Stellen
haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Ver

chnungsicheinen brie lich ertolgen 4

2. Einteilung. Zinſenlauf.
Die Schuldverſchreibungen ſind in Stücken zu

20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und
100 Mark mit Zinsſcheinen, zahlbar am 2. Januar und
I. Juli jedes Jahres, ausgefertigt. Der Zinſenlauf beginnt
am 1. Juli 1917, der erſte Zinsſchein iſt am 2. Januar
1918 fällig.

Die Schatzanweiſungen ſind in Gruppen eingeteilt
und in Stücken zu 20000, 10 000, 5000, 2000 und
1000 Mark mit dem gleichen Zinſenlauf und den gleichen
Zinsterminen wie die Schuldverſchreibungen ausgefertigt.
Welcher Gruppe die einzelne Schatzanweiſung angehört, iſt
aus ihrem Text erſichtlich.

3. Einlöſung der Schatzanweiſungen.
Die Schatzanweiſungen werden zur Einlöſung in Gruppen

im Januar und Juli jedes Jahres, erſtmals im Januar 1918,
ausgeloſt und an dem auf die Ausloſung folgenden 1. Juli
oder 2. Januar mit 110 Mark für je 100 Mark Nenn
wert zurückgezahlt. Es werden jeweils ſo viele Gruppen
ausgeloſt, als dies dem planmäßig zu tilgenden Betrage
von Schatzanweiſungen entſpricht.

Die nicht ausgeloſten Schatzanweiſungen ſind ſeitens
des Reichs bis zum 1. Juli 1927 unkündbar. Früheſtens
auf dieſen Zeitpunkt iſt das Reich berechtigt, ſie zur Rück
zahlung zum Nennwert zu kündigen, jedoch dürfen die Jn
haber alsdann ſtatt der Barrückzahlung 4hige, bei der
ferneren Ausloſung mit 115 Mark für je 100 Mark Nenn-
wert rückzahlbare, im übrigen den gleichen Tilgungsbe
dingungen unterliegende Schatzanweiſungen fordern. Frühe
ſtens 10 Jahre nach der erſten Kündigung iſt das Reich
wieder berechtigt, die dann noch unverloſten Schatzan
weiſungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen,
jedoch dürfen alsdann die Jnhaber ſtatt der Barzahlung
3ige mit 120 Mark für je 100 Mark Nennwert rück
zahlbare, im übrigen den gleichen Tilgungsbedingungen
unterliegende Schatzanweiſungen fordern. Eine weitere
Kündigung iſt nicht zuläſſig. Die Kündigungen müſſen

für die 4 Reichsſchatanweiſungen 98, Mark

Bedingungen
ſpäteſtens ſechs Monate vor der Rückzahlung und dürfen
nur auf einen Zinstermin erfolgen.

Für die Verzinſung der Schatzanweiſungen und ihre
Tilgung durch Ausloſung werden jährlich 5 vom Nenn
wert ihres urſprünglichen Betrages aufgewendet. Die er
ſparten Zinſen von den ausgeloſten Schatzanweiſungen
werden zur Einlöſung mitverwendet. Die auf Grund der
Kündigungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten
Schatzanweiſungen nehmen für Rechnung des Reichs weiter
hin an der Verzinſung und Ausloſung teil.

Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht
ausgeloſten Schatzanweiſungen mit dem alsdann für die
Rückzahlung der ausgeloſten Schatzanweiſungen maßgeben
den Betrage (110 115 oder 120 zurückgezahlt.

4. Zeichnungspreis.
Der Zeichnungspreis beträgt

für die 5 Reichsanleihe, wenn Stücke
verlangt werden

für die 5 Reichsanleihe, wenn Ein
kragung in das Reichsſchuldbuch mit
Sperre bis zum 15. April 1918 be

98, Mark,

780 M 7

für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der
üblichen Stückzinſen.

5. Zuteilung. Stückelung.
Die Zuteilung findet tunlichſt bald nach dem Zeich

nungsſchluß ſtatt. Die bis zur Zuteilung ſchon bezahlten
Beträge gelten als voll zugeteilt. Jm übrigen entſcheidet
die Zeichnungsſtelle über die Höhe der Zuteilung. Be
ſondere Wünſche wegen der Stückelung ſind in dem
dafür vorgeſehenen Raum auf der Vorderſeite des Zeich
nungsſcheines anzugeben. Werden derartige Wünſche nicht
zum Ausdruck gebracht, ſo wird die Stückelung von den
Vermittlungsſtellen nach ihrem Ermeſſen vorgenommen.
Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann
nicht ſtattgegeben werden.

Zu allen Schatzanweiſungen ſowohl wie zu den Stücken der
Reichsanleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag vom
Reichsbankdirektorium ausgeſtellte Zwiſchenſcheine ausgegeben,
über deren Umtauſch in endgültige Stücke das Erforderliche ſpäter
öffentlich bekannt gemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark, zu
denen Zwiſchenſcheine nicht vorgeſehen ſind, werden mit tunlichſter
Beſchleunigung fertiggeſtellt und vorausſichtlich im September d. Js.
ausgegeben werden.

6. Einzahlungen.
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom

31. März d. J. an voll bezahlen. Die Verzinſung etwa
ſchon vor dieſem Tage bezahlter Beträge erfolgt gleichfalls
erſt vom 31. März ab.

Die Zeichner ſind verpflichtet:
30 des zugeteilten Betrages ſpäteſtens am 27. April d. J.

20 n n n m 24. Mai d. S.25 r n n n 21. Juni d. D.25 u u u 18. Juli d. J.zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen ſind zuläſſig, jedoch nur
in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts.
Auch auf die kleinen Zeichnungen ſind Teilzahlungen jeder
zeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen
des Nennwerts geſtattet; doch braucht die Zahlung erſt
geleiſtet zu werden, wenn die Summe der fällig gewor
denen Teilbeträge wenigſtens 100 Mark ergibt.

Die Zahlung hat bei derſelben Stelle zu
erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet
worden iſt.

Die im Laufe befindlichen Unverzinslichen Schatz
ſcheine des Reichs werden unter Abzug von 5 Dis
kont vom Zahlungstage, früheſtens vom 31. März ab, bis
zum Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen.

7. Poſtzeichnungen.
Die Poſtanſtalten nehmen nur Zeichnungen auf

die 5 Reichsanleihe entgegen. Auf dieſe Zeich-
nungen kann die Vollzahlung am 31. März, ſie muß aber
ſpäteſtens am 27. April geleiſtet werden. Auf bis zum
31. März geleiſtete Vollzahlungen werden Zinſen für 90 Tage,
auf alle andern Vollzahlungen bis zum 27. April, auch
wenn ſie vor dieſem Tage geleiſtet werden,
Zinſen für 63 Tage vergütet.

3. Umtauſch.
Den Zeichnern neuer Schatzanweiſungen iſt es

geſtattet daneben Schuldverſchreibungen und Schatzan
weiſungen der früheren Kriegsanleihen in neue h Schatz
anweiſungen Umzutauſchen, jedoch kann jeder Zeichner höch

zum Umtauſch anmelden, wie er neue Schatzanweiſungen
gezeichnet hat. Die AUmtauſchanträge ſind innerhalb der
Zeichnungsfriſt bei derjenigen Zeichnungs oder Vermitte
lungsſtelle, bei der die Schatzanweiſungen gezeichnet worden

ſind, zu ſtellen. Die alten Stücke ſind bis zum 24. Mai
1917 bei der genannten Stelle einzureichen. Die Einreicher
der Umtauſchſtücke erhalten zunächſt Zwiſchenſcheine zu den
neuen Schatzanweiſungen.

Die 5 Schuldverſchreibungen aller vorangegangenen
Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen die neuen Schatz
anweiſungen umgetauſcht. Die Einlieferer von 5 Schatz
anweiſungen der erſten Kriegsanleihe erhalten eine Ver
gütung von M. 1,50, die Einlieferer von 5 Schatzan
weiſungen der zweiten Kriegsanleihe eine Vergütung von
M. 0,50 für je 100 Mark Nennwert. Die Einlieferer von
429 Schatzanweiſungen der vierten und fünften Kriegs
anleihe haben M. 8, für je 100 Mark Nennwert zu
zuzahlen.

Die mit Januar JuliZinſen ausgeſtatteten Stücke ſind
mit Zinsſcheinen, die am 2. Januar 1918 fällig ſind, die
mit April Oktober Zinſen ausgeſtatteten Stücke mit Zins
ſcheinen, die am 1. Oktober 1917 fällig ſind, einzureichen.

Der Umtauſch erfolgt mit Wirkung vom 1. Juli 1917, ſo
daß die Einlieferer von April Oktober Stücken auf ihre alten
Anleihen Skückzinſen für Jahr vergütet erhalten.

Sollen Schuldbuchforderungen zum Umtauſch verwendet

werden, ſo iſt zuvor ein Antrag auf Ausreichung von
Schuldverſchreibungen an die Reichsſchuldenverwaltung
(Berlin S. W. 68. Oranienſtraße 92 94) zu richten. Der
Antrag muß einen auf den Umtauſch hinweiſenden Vermerk
enthalten und ſpäteſtens bis zum 20. April d. J. bei der
Reichsſchuldenverwaltung eingehen. Daraufhin werden Schuld

verſchreibungen, die nur für den Umtauſch in Reichsſchatz
anweiſungen geeignet ſind, ohne Zinsſcheinbogen ausgereicht.

Für die Ausreichung werden Gebühren nicht erhoben. Eine
Zeichnungsſperre ſteht dem Umtauſch nicht entgegen. Die
Schuldverſchreibungen ſind bis zum 24. Mai 1917 bei den
in Abſatz 1 genannten Zeichnungs- oder Vermittlungsſtellen
einzureichen.

9 Die zugeteilten Stücke ſämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe ſeiner für die Nieder
legung geltenden Bedingungen bis zum 1. Oktober 1919 vollſtändig koſtenfrei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre wird durch dieſe Niederlegung nicht bedingt; der Zeichner kann ſein Depot jeder
zeit auch vor Ablauf dieſer Friſt zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotſcheine werden von den Darlehnskaſſen wie die Wertpapiere ſelbſt beliehen.

ReichsbankDirektorium.Berlin, im März 1917.
Havenſtein. v. Grimm.

e eNeſtn wert



Anzeigen.
Bekanntmachung.

Das Garten- Wohnhaus mit
Gartennutzung auf dem ehemals
Heckmann'ſchen Grundſtück ſoll vom

Schmidt's Zahnpraxis
Jessem, Telephon Nr. 91

Sprechst. 9-12, 2—4, Sonnt. 9 12 Uhr
Mittwochs geschlossen.

Künstlich. Zahnersatz, Zahnziehen
mit Betänbung, Plombieren hoh-
Ier Zähne G Behandlung für Land-

Krankenkassen Torgau

Militär
Reklamationen

in allen Ausführungen ſind wieder
vorrätig in der Buchdruckerei.

Auſchelfleiſch
in Gelee,

Hollünd. Rote Rübchen,
A Pfund 65 Pfg.

empfiehlt J. G. Fritzſche.

kinkoohhüchsen
ſind wieder vorrätig bei

Herm. Steinbeiß.

Veilchem-
Haufwäsehe
iſt der beſte Erſatz für Stücken

Seife, à Beutel 30 Pf.
zu haben bei J. G. Fritzſche.

Schulentlaſene Knaben u. Mädchen

für unſere Dreherei ſowie Schablonen- Malerei geſucht.

Annaburger Steingutfabrik A.-G.

1. April d. Js. ab auf 83 Jahre
vermietet werden.

Miets- Angebote ſind bis zuin
I8. d. Mts. dem Gemeindeamt
ſchriftlich einzureichen.

Annaburg, den 12. März 1917.
Der Gemeinde- Vorſtand.

J. V. Grune.
Zu verkaufen:

groß. Holzkoffer, Reiſekorb
einfache Deckenlampe.

Torgauerſtrafßze 2

eVWäirtſchafterin,
J im Alter von 40—45 Jahre,

für mittlere Landwirtſchaft,
frauenloſer Haushalt, wird

Zum baldigen Antritt geſucht.
Wo zu erfragen in der Ge

n d. Zig.
Zwe erdentche chricheRenſt nen

für Gärtnerei ſucht
F. Müllern, Wittenberg,

Guſtag Adolfſtraße 20.

iſt Gelegenheit geboten, in unſerer Fabrik die

Blumen -Handmalerei
zu erlernen und ſich dadurch bei angenehmer, ſaunberer Be
ſchäftigung eine ſehr gute Verdienſtmöglichkeit zu ſchaffen.

e arme A.-G.

e
rampfmittelWe heilt Krampf und

W S Steifbeinigkeit
S e der Schweine in

S wenigen TagenViele e Dankſchreiben angjähriger

Erfolg. Nur Flaſchen mit dem Auf
druck Potter ſind ächt, alles andere
w ertloſe Nachahmungen. Echt zu
haben in der

Apotheke Annaburg.

kierkartons
ſind wieder vorrätig

Herm. Steinbeiß.
Hwwwaewewwee war

Süssen
Medizinal Aushruch

Vinum Medicinale Duice

kleine Flaſche 85 Pfg., mittlere
1,50 Mk., große 2,75 Mk. hält
vorrätig die

Mordceutsohe Allgemeine Zeitung

BBERLIN SW. 48.

Reichhaltig o National o Unterhaltenck

Ahbonnementspreis 5 Mk. vierteljährl,

Probenummern kostenfrei-

e

Zur Anfertigung von

Grabbibeln, Grabplatten,
letztere von 8 Mark an, auch für Gefallene paſſend, empfiehlt
ſich bei ſauberſter, garantiert wetterfeſter Ausführung

Richard Hilpert,Porzellan Malerei.
Annaburg.

Apotheke Ann burg

Zeunert's Brillant
Waſch Kompoſition

„HKugen anf
dem Setfenwaſſer zugeſett, erübrigt

Paket 25 Pfg., zu edas Waſchen.
haben bei J. G. Fritzſche

Koliktropfen für Pferde
Flaſche 1.00 Mk.

ſehr wirkſames Orusenpulver

für Pferde, Paket 60 Pfg.

Am Sonntag Abend 10 Uhr verstarb nach längerem
Krankenlager unser lieber Vater, Schwieger- und Grob-
vater, der

Auszügler Karl Helm
im Alter von 84 Jahren.

Mit der Bitte um stille Teilnahme

Familie Hermann Helm
Annaburg, den II. März 1917.

Die Beerdigung findet am Mittwoch den 14. Marz, nach
mittags 3 Uhr vom Trauerhause aus statt.

holländ. Hileh- und Mutzruer
Paket 60 Pfg.

mittel an vorrätig r
Apotheke Annaburge

Herm. Steinbeiss, Annabürg

Seſangbü cher
in einfachen und beſſeren Einbänden.

Ferner einpfehle als paſſende

Konſirmationsgeſchenke
geharenſe unch helehrends Jugendschriften

in reichhaltigſter Auswahl.

Herm. Steinbeiß, Buchhandlung.
S

Feld poſtKartons
für 6 und 10 Pfund Pakete, ſowie U reldpostkästechen
in allen Größen hätt ſtets vorrätig

Hermann Steinbeiß, Papierhandlung

Ein neues Werk vom Verfaſſer der Akabjah Bücher.

Der lebendige Baum.
Von Paul Lehmann.

Preis kartoniert 2 Mk. fein gebunden 3. Mk.

Ganz abſeits von den jetzigen Kriegswirren, ſteht dieſes neue
Buch des feinſinnigen Akabjah Dichters doch im engſten Zuſammen
hang mit den Hoffnungen und ſehnſuchtsvollen Wünſchen, die wir
an die Tage des kommenden Friedens knüpfen und an die ſittliche
Erhöhung der geſamten Menſchheit

Halle a. S. Otto Hendel Verlag.

Ansiehts- Karten
Von AnnaburgGrösstes Auswahl am pietzs

Reiche Auswahl u. ständiger
Eingang von Neuheiten in

Künstler- Karten

Neuheiten und reichhaltiges
BHBager in modernen

Luxus- Papieren

Papier und Sohreihwaren

„Denssiol“
MöbelPolitur iſt das Beſte ſür

Möbel, à Flaſche 1,35 Mk.
zu haben bei:

ind Kontobücher
in allen Stärken empfiehlt

Herm- SteinbeiB,
Buchdruckerei.

Reſtitutionsſluid,

vorzügliches Einreibungsmittel für
Diere, Flaſchen zu 90 Pf., 1.50 Mk.
und größer hält vorrätig die

Apotheke Annaburg.

ſowie a so athiſchen undn. und Frauen

J. G. Fritzſche S

Notizbiücher

e ran 10 n nach langem, schweren
Leiden mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger
vater und Schwager

Mathias Wirgis
im 52. Lebensjahre

Mit der Bitte um stille Teilnahme

Frau Wirgis nebst Kinder
Annaburg, den 13. März 1917.

Die Beerdigung findet Sonnabend nachm. 3 Uhr statt.

Wehmütige Erinnerung
zum Todestage meines lieben Mannes, unseres guten
Vaters, Bruders, Schwiegersohnes und Schwagers

des Obergefreiten

Hermann ineGefallen am 14. Marz 1916.

Deinen Heldentod hast Du so früh gefunden
Im Feld der Ehre, als der Sturm brach an.
Ein tapferer Krieger hat es überwunden,
Drum ebret den, der seine Pflicht getan.
Nicht Können wir Dich mehr empfangen
Als stolzen Held, des Vaterlandes Zier,Pür das Du wacker hast gestritten,
Drum tausend Dank sei stets Dir für und für
Wir können niemals mehr die Hand Dir reichen
Weil Du in fremder Erde ruhbst,
Doch nimmer werden Deiner wir vergessen
Bis dass auch uns der Todesengel ruft

Ein treuer Gatte mir s0 früh entrissen,
Wie traurig doch des Schicksals Wege gehn
Nun ruhst Du sztill in fremder Erde Schooss,
Stets Dein gedenkend hier hinnieden,
Fleh ieh zu Gott, er geb' Dir ew'gen Frieden

Berlin-Naundorf, den 14. Marz 1917.

Krau Hinzer, geb. Tröst, nebst Kind Charlotte
und alle Hinterbliebenen.

Rebaktion, Druck und Verlag von Fernan Steine n Annaburg-
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